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Mitglieder-Info Nr. 3/2012 

Gesetz zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kind ern und Jugendlichen (Bun-
deskinderschutzgesetz – BKiSchG) 

Mitglieder-Info Nr. 36/2010  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit der o. g. Info hatte ich Sie über den Gesetzentwurf der Bundesregierung unterrichtet. 
Das Gesetz ist nunmehr im Bundesgesetzblatt Jahrgang 2011, Teil I Nr. 70, S. 2975 ff., 
veröffentlicht und am 01.01.2012 in Kraft getreten. Ich darf besonders auf Art. 3 des Ge-
setzes hinweisen, wonach § 21 Abs. 1 SGB IX um eine Nr. 7 erweitert wird, die folgenden 
Wortlaut hat: 

„das Angebot, Beratung durch den Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei gewichtigen 
Anhaltspunkten für eines Kindeswohlgefährdung in Anspruch zu nehmen.“ 

Ich habe das Gesetz als Anlage zur Kenntnis beigefügt. 

 
Mit freundlichen Grüßen  
 

 

Matthias Krömer 
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